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Bayerisches Verwaltungsgericht München 
 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*** ******** ***** 
*************** ** ***** ********* 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 
Salvatorstr. 2, 80333 München 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Kulturgutschutzgesetz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 30. Kammer, 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht ***** 
den Richter am Verwaltungsgericht ******* 
den Richter ********** 
den ehrenamtlichen Richter ****, 
den ehrenamtlichen Richter ********* 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. April 2021 
 

am 22. April 2021 
 
folgendes 
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Urteil: 
 

  I. Die Klage wird abgewiesen. 
 

 II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Klä-
ger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwen-
den, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher 
Höhe leistet. 

 
IV. Die Berufung wird zugelassen. 
 

 

Tatbestand: 
 

Der Kläger wehrt sich gegen die Sicherstellung von im Auktionswege erworbenen und 

aus den Vereinigten Staaten von Amerika in die Bundesrepublik Deutschland einge-

führten antiken Münzen. 

 

Mit Rechnung vom ** August 2019 erwarb der Kläger im Auktionswege aus den Ver-

einigten Staaten von Amerika acht antike Münzen zu einem Gesamtrechnungsbetrag 

von 2.288,50 USD. Der Beschreibung in der Rechnungsnummer ***** nach handelt es 

sich um zwei Münzen mit Kings of Persis, vier Münzen Elymian Kings und zwei Mün-

zen Sansanian Kings, datierend auf die Zeit des 1. Jahrhunderts v.Chr. bis 7. Jahrhun-

dert n.Chr.. 

 

Nach Anhaltung der Sendung der Münzen vom Hauptzollamt R********* teilte die 

Staatliche Münzsammlung auf Anfrage des Bayerischen Staatsministeriums für Wis-

senschaft und Kunst mit E-Mail vom ** Mai 2019 mit, es handle sich bei den Münzen 

um Stücke aus dem Iran. Bei Elymais handle sich um ein Fürstentum im Südwesten 

des Iran, Persis sei ein Fürstentum im südlichen Iran, das Reich der Sasaniden um-

fasse den Irak und Iran; die beiden angegebenen Münzstätten lägen auf dem Gebiet 

des Iran. Bezüglich der zeitlichen Einordnung wurde auf die Rechnungsangaben Be-

zug genommen, die zutreffend erschienen. 
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Die Islamische Republik Iran teilte unter der Verbalnote Nummer ********* vom  

**. August 2019 mit, dass die Organisation für Kulturerbe der Islamischen Republik 

Iran bekannt gegeben habe, die beschlagnahmten Münzen seien iranisches Eigentum 

und gehörten zu den beweglichen geschützten historischen Kulturgütern der Islami-

schen Republik Iran, die illegal aus dem Land verbracht worden sein. Die Organisation 

für Kulturerbe habe die Rückgabe der Münzen verlangt. Die Islamischen Republik Iran 

werde die entsprechende Dokumente mit einem offiziellen Antrag auf Rückgabe der 

beschlagnahmten Münzen zeitnah zwecks Einleitung rechtlicher Schritte nachreichen. 

Mit Verbalnote Nummer ********* vom *** September 2019 wurde unter anderem er-

gänzt, die Münzen seien durch illegale Ausgrabungen einer oder mehreren archäolo-

gischen Ausgrabungsstätten Irans mit der Absicht, antike Kultur zu entdecken, erwor-

ben und zu einem unklaren Zeitpunkt illegal außer Landes verbracht worden. Nach 

iranischen Gesetzen und Bestimmungen, unter anderem nach der im Jahre 1988 ver-

abschiedeten Satzung der Iranischen Organisation für Kulturerbe, seien archäologi-

sche Ausgrabungen Monopol des Staates. Nach dem im Jahr 1996 verabschiedeten 

islamischen Strafgesetz, das im Jahr 2013 reformiert worden sei, stelle jeder Art von 

Ausgrabung mit der Absicht, Kulturgüter zu entdecken, ohne eine Genehmigung vom 

Ministerium für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk einzuholen, eine Straftat 

dar, und der Täter werde zu den in diesem Gesetz festgelegten Strafen verurteilt. Auch 

wenn die Kulturgüter rein zufällig, unter anderem bei Bauarbeiten, landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten oder bei Naturkatastrophen erworben worden sein, sei der Finder verpflich-

tet, diese Güter den Behörden des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus zu über-

geben. Demzufolge gehörten historische Kulturgüter, die sich auf archäologischen Ge-

lände befinden, im Sinne des öffentlichen Interesses zum Allgemeingut und der Staat 

sei befugt, sie zugunsten der Allgemeinheit zu besitzen und zu verwalten. Jede Aus-

fuhr dieser Güter aus dem Land gelte als Schmuggel und der Täter werde bestraft. 

Darum werde mitgeteilt, die beschlagnahmten Münzen beim R*********** Zoll seien 

durch unerlaubte Ausgrabungen mit der Absicht, antike Kulturgüter zu entdecken, er-

worben und illegal aus Iran ausgeführt worden, darum lägen keine genauen Angaben 

zum Zeitpunkt des Erwerbs und der Ausfuhr aus dem Land vor. Die Münzen gehörten 
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zum iranischen Kulturerbe, seien iranischen Ursprungs und ihre Ausfuhr erfordere im 

Hinblick auf die iranischen Kulturerbegesetze, zum Beispiel das im Jahr 1930 verab-

schiedete Gesetz über den Schutz nationaler Güter, die Einholung einer staatlichen 

Genehmigung. Es gebe jedoch in den Archiven und Dokumenten des Ministeriums für 

Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk der Islamischen Republik Iran keine Unter-

lagen über einen Antrag auf Ausführen von Münzen aus dem Land. Dies sei Beweis 

dafür, dass die Güter illegal aus dem Iran ausgeführt wurden. Unterlagen über die 

Einfuhr von Gütern in die Vereinigten Staaten und nach Deutschland und über die Art 

ihres Erwerbs könnten klären, wann ungefähr sie aus dem Iran ausgeführt wurden. Da 

die Münzen iranisch und illegal aus dem Land verbracht worden seien, fordere die 

Regierung der Islamischen Republik Iran im Rahmen der UNESCO Konvention von 

1970 die Rückgabe der beschlagnahmten Münzen. 

 

Daraufhin hat das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit  

Bescheid vom *** November 2019, Zeichen ***************** die antiken Münzen, die 

mit an den Kläger adressierter Postsendung aus den USA – Rechnungsdatum ** April 

2019 – versendet wurden, bis auf weiteres sichergestellt. Zur Begründung wurde aus-

geführt, die Münzen stammten aus dem Staatsgebiet der heutigen Islamischen Re-

publik Iran, die zu den Vertragsstaaten des UNESCO Übereinkommens über Maßnah-

men zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereig-

nung von Kulturgütern von 14. November 1970 gehöre. Der Sendung seien keine 

Nachweise über den Zeitpunkt bzw. die Rechtmäßigkeit der Ausfuhr aus dem Her-

kunftsstaat beigefügt. Die Münzen seien nach § 33 Abs. 1 Nummer 2 KGSG sicherzu-

stellen, da bei der Einfuhr nicht die nach § 30 KGSG erforderlichen Unterlagen vorge-

legt worden seien. Der Sendung aus den USA hätten keine Ausfuhrgenehmigungen 

oder anderer Bestätigungen der Islamischen Republik Iran über die rechtmäßige Aus-

fuhr der Münzen beigelegen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Be-

scheidsbegründung Bezug genommen. 
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Gegen den am **. November 2019 zugestellten Bescheid hat der Kläger mit Schreiben 

vom 28. **. November 2019, eingegangen beim Verwaltungsgericht München am 

10. Dezember 2019 Klage erhoben. Zur Begründung führt der Kläger aus, die Behaup-

tung der Botschaft der Islamischen Republik Iran, die Münzen wären illegal aus dem 

iranischen Staatsgebiet verbracht worden, sei eine frei erfundene Schutzbehauptung. 

Tatsächlich sei die Provenienz der Stücke gesichert. Es handle sich um Münzen einer 

alten amerikanischen Sammlung, der Sammlung ****** ******, der seine Sammlung 

weit vor dem UNESCO-Stichtag abgeschlossen habe – dies sei schon daran ersicht-

lich, dass die Herausgabe des Standardwerks 2011 eine jahrelange Vorbereitungszeit 

in Anspruch nehme und ****** seine Sammlung bereits in den 60er Jahren aufgebaut 

habe. Die Münzen seien direkt aus dieser Sammlung im Rahmen einer Auktion erwor-

ben worden. Es handle sich somit nicht um iranisches Eigentum. Das Münzmaterial 

entstamme den Herrschaftsbereichen der Sasaniden, Persis und Elymais. Die pau-

schale Behauptung, es handle sich eindeutig um iranisches Eigentum, entlarve sich 

schon durch einfache und geschichtlich geographische Tatsachen. Der Iran sei nur ein 

Teil des Herrschaftsgebiets des Sasaniden gewesen, den größten Teil ihres Reiches 

machten der Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan aus. Persis 

habe auch Teile des Irak und Kurdistans umfasst. Elymais habe bis Irak und Kuwait 

gereicht. Die iranischen Behörden müssten also erst einmal beweisen, dass die Mün-

zen nicht aus diesen Nachbarstaaten stammten. Nur von zwei der betroffenen Münzen 

sei im Übrigen die antike Münzstätte sicher bekannt; selbst diese Münzstätte liege im 

heutigen irakisch-iranischen Grenzgebiet, sodass also auch der Irak als potenziell zu-

ständig infrage komme. Die Behauptung der iranischen Botschaft, die Münzen seien 

illegal aus dem iranischen Staatsgebiet verbracht worden, sei leicht zu widerlegen. 

Münzen von der Art der Betroffenen – allesamt unbedeutende Stücke – würden auf 

orientalischen Basaren in Kupfer- oder Messingkesseln zu Tausenden offen zum Ver-

kauf angeboten. Da die Münzen in der Antike in größten Stückzahlen produziert wor-

den seien, dienten sie als internationales Bezahlgut. Sie seien in großer Zahl mittels 

Handelskriege, Söldner, Tributzahlungen, Migration, Vertreibung, Völkerwanderung 

etc. schon damals in der bekannten antiken Welt zerstreut worden. So fänden sich 

zum Beispiel Sasaniden-Münzen in großer Zahl in Skandinavien und China. Selbst 
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wenn einige Objekte theoretisch aus dem Gebiet des heutigen Irans stammen könn-

ten, sei doch entscheidend, wann sie den Iran verlassen hätten und dies sei, wie dar-

gelegt, zum großen Teil bereits in der Antike bzw. Mittelalter erfolgt bzw. hätten die 

Münzen zwischen 16. und 20. Jahrhundert Eingang in westliche Sammlungen gefun-

den. Ausfuhrgenehmigungen für die betroffenen Kulturgüter gebe es in der Regel nicht 

und könne es im vorliegenden Fall a priori auch nicht geben. Für Münzen, die seit 

Jahrzehnten in privaten Sammlungen seien, entfalle die Pflicht zur Vorlegung der nach 

§ 30 KGSG erforderlichen Unterlagen. Der Nachweis über Zeitpunkt und Rechtmäßig-

keit der Ausfuhr sei im Rahmen der Sorgfaltspflicht nicht zu erbringen gewesen, da 

dies bei Kleinobjekten, die sich seit Jahrzehnten in Sammlungen befinden, schlechter-

dings nicht mehr möglich sei. Ferner liege bereits kein geschütztes Kulturgut vor. Die 

Münzen seien mittelalterliches „Allerweltsgeld“, millionenfach geprägt und nicht nur im 

Orient, sondern im gesamten Mittelraum im Umlauf. Es handle sich um belangloses 

numismatisches Material von geringem wissenschaftlichen Interesse. Der Sammler-

wert liege bei zwei- bis niedrigem dreistelligen Bereich, der Materialwert tendiere ge-

gen Null.  

 

Der Kläger beantragt,  

den Bescheid des bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst vom ***11.2019 (Zeichen 
*****************) aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird unter anderem ausgeführt, die Voraussetzungen für die Sicher-

stellung nach § 33 Abs. 1 Nummer 1 Buchst. b) KGSG seien zum Zeitpunkt des  

Bescheidserlasses erfüllt. Der hinreichende Verdacht, dass die Münzen entgegen ei-

nem Verbot nach § 28 KGSG eingeführt worden seien, sei gegeben gewesen. Bei den 

Münzen handle es sich um Kulturgut im Sinne von § 2 Abs. 1 Nummer 10 KGSG. Die 

Legaldefinition differenziere nicht nach dem Grad der wissenschaftlichen Bedeutung 
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oder nach dem wirtschaftlichen Wert, antike Münzen seien grundsätzlich von numis-

matischen Wert. Aufgrund der Ausführungen in den Verbalnoten vom 26. August 2019 

und 25. September 2019 der iranischen Botschaft bestünde ein hinreichender Ver-

dacht, dass die einführten Münzen entgegen das Einfuhrverbot gemäß § 28  

Nummer  1 KGSG in Verbindung mit den einschlägigen Schutzvorschriften der Islami-

schen Republik Iran verstoßen habe. Ob die Voraussetzungen für einen Verstoß ge-

gen das Einfuhrverbot tatsächlich erfüllt seien, könne im Rahmen des Sicherstellungs-

verfahrens nicht abschließend geklärt wären werden und wäre gegebenenfalls im Rah-

men der Rückgabeklage nach §§ 58 ff. KGSG zu prüfen. Die vom Kläger angeführten 

allgemeinen Erläuterungen zur Entstehungszahl und Handel antiker Münzen seien kei-

neswegs geeignet, die in den Verbalnoten der iranischen Botschaft gemachten Anga-

ben zu widerlegen. Durch die Stellungnahme der Staatlichen Münzsammlung vom  

6. Mai 2020 würden die Angaben in den Verbalnoten, dass die sichergestellten Mün-

zen aus dem Gebiet des heutigen Iran stammten, bestätigt. Sie seien somit, ebenso 

wie die sich allein nach iranischen Recht richtenden Einstufung als nationales Kultur-

gut nicht als völlig aus der Luft gegriffene Schutzbehauptung zu qualifizieren. Nach  

§ 30 KGSG habe, wer Kulturgut einführe, das von einem Vertragsstaat als nationales 

Kulturgut definiert worden sei, zum Nachweis der Rechtmäßigkeit der Ausfuhr aus dem 

Herkunftsstaat im Sinne von § 28 Nummer 1 KGSG entsprechende Unterlagen mitzu-

führen. Ein solcher Nachweis seien Ausfuhrgenehmigungen des Herkunftsstaats wie 

sonstige Bestätigungen des Herkunftsstaats, dass das Kulturgut rechtmäßig ausge-

führt werden konnte. Die Islamische Republik Iran sei Vertragsstaat des UNESCO 

Übereinkommens vom 14. November 1970. Der Kläger habe bei der Einfuhr keine 

Ausfuhrgenehmigungen oder sonstige Bestätigungen über die rechtmäßige Ausfuhr 

vorgelegt. Kumulativ könne die Sicherstellung auch auf § 33 Abs. 1 Nummer 1  

Buchst. b) KGSG gestützt werden, da sich aus den Verbalnoten ein hinreichender Ver-

dacht ergebe, dass die Münzen unter Verstoß gegen die iranischen Rechtsvorschriften 

zum Schutz nationalen Kulturgut aus dem iranischen Hoheitsgebiet verbracht worden 

seien und ihre Einfuhr nach Deutschland somit gegen das Einfuhrverbot nach § 28  

KGSG verstoßen habe. 
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte M 30 K 19.6111, ins-

besondere die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 22. April 2021, sowie 

die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Sicherstellung der Münzen ist rechtmäßig, 

sie findet insbesondere in den Regelungen des §§ 33, 30, 28 und 35 des Gesetzes 

zum Schutz von Kulturgut (KGSG) vom 31. Juli 2016 ihre Rechtsgrundlage, und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten.  

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung ist insoweit für die Sicherstellung als Ver-

waltungsakt mit Dauerwirkung die mündliche Verhandlung (vgl. auch VG Karlsruhe, 

U.v. 24.6.2020 – 5 K 7747/18 – beck-online Rn. 22). 

 

Die Münzen waren vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 

als zuständiger Behörde i.S.v. § 3 KGSG i.V.m. Art. 10 Abs. 3 ZustG sicherzustellen, 

da bei der Einfuhr die erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt wurden (1.) bzw. der 

hinreichende Verdacht einer verbotenen Einfuhr bestand (2.). Der Verdacht ist nicht 

weggefallen, so dass die Sicherstellung auch nicht aufzuheben ist (3). Sie ist zudem 

verhältnismäßig (4.) 

 

1. Der Kläger hat bei der Einfuhr der Münzen die nach § 30 KGSG erforderlichen Un-

terlagen nicht vorgelegt. 

 

Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 KGSG hat die zuständige Behörde Kulturgut sicherzustellen, 

wenn bei der Einfuhr die nach § 30 KGSG erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt 

werden. Nach § 30 KGSG hat, wer Kulturgut einführt, zum Nachweis der Rechtmäßig-

keit der Ausfuhr aus dem Herkunftsstaat i.S.v. § 28 Nr. 1 KGSG entsprechende Unter-

lagen mitzuführen, sofern das Kulturgut von einem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat als 

nationales Kulturgut eingestuft oder definiert worden ist. Ein solcher Nachweis sind 
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Ausfuhrgenehmigungen des Herkunftsstaats sowie sonstige Bestätigungen des Her-

kunftsstaates, dass das Kulturgut rechtmäßig ausgeführt werden konnte. Nach § 28 

Nr. 1 KGSG ist die Einfuhr von Kulturgut verboten, wenn es von einem Mitgliedstaat 

oder Vertragsstaat als Kulturgut eingestuft oder definiert worden ist und unter Verstoß 

gegen dessen Rechtsvorschriften zum Schutz nationalen Kulturguts aus dessen Ho-

heitsgebiet verbracht worden ist. 

 

a) Bei den acht antiken Münzen handelt es sich um Kulturgut gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 

KGSG, wonach jede bewegliche Sache von künstlerischem, geschichtlichem oder  

archäologischen Wert oder aus anderen Bereichen kulturellen Erbes, insbesondere 

von paläontologischem, ethnographischen, numismatischen oder wissenschaftlichen 

Wert als Kulturgut eingestuft wird. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Münzen – 

wie vom Kläger ausgeführt – keinen numismatischen Wert haben. Selbst als – vom 

Kläger bezeichnetes – „Allerweltsgeld“ unterfallen sie der weiten Definition als Kultur-

gut. 

 

b) Die Münzen sind von der Islamischen Republik Iran – seit 1975 Vertragsstaat des 

UNESCO-Übereinkommens, nunmehr gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 19 KGSG des Überein-

kommens über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Ein-

fuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (BGBl. 2007 II S. 626, 627) – gemäß den 

Ausführungen in den Verbalnoten vom 26. August 2019 und 25. September 2019 als 

nationales Kulturgut eingestuft. Entscheidend ist dabei nicht die Einstufung i.S.v. § 6 

KGSG, der sich auf die Einstufung in der Bundesrepublik Deutschland bezieht, son-

dern die Einstufung im jeweiligen Vertragsstaat. In der Verbalnote kommt hinreichend 

deutlich durch Verweise auf ein Gesetz von 1930 zum Schutz nationaler Güter, einer 

Satzung von 1988 der iranischen Organisation für Kulturerbe und das Strafgesetz von 

1996, reformiert 2013 zum Ausdruck, dass Münzen zum iranischen Kulturerbe einge-

stuft sind.  
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Es ist insoweit auf den Herkunftsstaat der Münzen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 8 KGSG, in 

dem das Kulturgut entstanden ist oder der eine so enge Beziehung zu dem Kulturgut 

hat, dass er es zum Zeitpunkt der Verbringung aus seinem Hoheitsgebiet als nationa-

les Kulturgut unter Schutz gestellt hat, abzustellen und nicht auf den Staat, aus dem 

das Kulturgut in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wird, somit nicht auf die 

Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

c) Soweit der Kläger vorträgt, die Herkunft der Münzen aus dem heutigen Gebiet des 

Iran stehe nicht fest bzw. könnten die Münzen seit Jahrhunderten dieses Gebiet bereits 

verlassen haben, verfängt dies nicht, die Nachweispflichten nach § 30 KGSG nicht 

auszulösen.  

 

(1) Der Regelungszweck in § 30 KGSG würde regelmäßig konterkariert, würde die 

Notwendigkeit der Vorlage von Dokumenten zunächst davon abhängig gemacht, dass 

behördlicherseits die Herkunft der Münzen und der Zeitpunkt der Verbringung aus dem 

Herkunftsstaat nachgewiesen würde. Vielmehr bezweckt die Nachweispflicht in § 30 

KGSG gerade, dass derjenige, der Kulturgut einführt, den Nachweis über die Recht-

mäßigkeit der Ausfuhr aus dem Herkunftsstaat nachzuweisen hat. Ein fehlender Her-

kunftsnachweis kann daher die Nachweispflicht gerade nicht entfallen lassen.  

 

Vorliegend nimmt der Iran die Herkunft der Münzen aus seinem heutigen Staatsgebiet 

für sich in Anspruch, wofür im Übrigen tatsächliche Anhaltspunkte sprechen. Dass die 

Münzen aus dem Gebiet des heutigen Iran – oder aber aus einem anderen Herkunfts-

staat – rechtmäßig ausgeführt wurden, hat der Kläger somit bei der Einfuhr der Mün-

zen nachzuweisen gehabt, diesen Nachweis jedoch nicht geführt. 

 

(2) Zwar findet sich in § 32 Abs. 2 KGSG eine Regelung für den Fall, dass sich keine 

eindeutige Zuordnung von Kulturgut vornehmen lässt, wenn die Herkunft in mehreren 

heutigen Staaten liegen könne. Zudem beinhaltet § 32 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KGSG 

eine Stichtagsregelung, nach der die Einfuhr von Kulturgut unrechtmäßig ist, wenn das 
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Kulturgut nach dem 26. April 2007 aus dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats ver-

bracht worden ist.  

 

Im Rahmen der Nachweispflicht in § 30 KGSG ist § 32 KGSG nicht heranzuziehen. 

Vielmehr beziehen sich die Definitionen in § 32 KGSG auf die Frage der Unrechtmä-

ßigkeit der Einfuhr von Kulturgut.   

 

Dem Kläger ist zuzugeben, dass fraglich erscheint, inwiefern in Fällen, in denen Kul-

turgut schon seit Jahrhunderten nicht mehr im Herkunftsland befindlich ist, ein solcher 

Nachweis erbracht werden soll, den es zum Zeitpunkt der Ausfuhr aus dem Herkunfts-

land damals noch nicht gab. Dies geht jedoch bei der Einfuhr von Kulturgut im Rahmen 

der Dokumentationspflichten zunächst zu Lasten des Einführenden. Insofern sind die 

Ausführungen in der Handreichung für die Praxis zum neuen Kulturgutschutzgesetz 

der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das neue Kulturgut-

schutzgesetz fordere keine lückenlosen Provenienzen (S. 366) zumindest missver-

ständlich, wenngleich sie sich nicht auf die Einfuhrvorschriften, sondern Sorgfalts-

pflichten beziehen. Durch die Dokumentationspflicht kann vielmehr wirksam eine Per-

petuierung eines rechtswidrigen Zustands in Bezug auf illegal aus dem Herkunftsstaat 

verbrachtes Kulturgut vermieden werden. 

 

Soweit vertreten wird, erst ab dem Stichtag in § 32 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KGSG – in 

Verbindung mit dem Inkrafttreten der aktuellen Fassung des UNESCO Übereinkom-

mens – könnten die Dokumentationspflichten ausgelöst werden (vgl. VG Karlsruhe, 

a.a.O. Rn. 54 ff.; Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Das 

Neue Kulturgutschutzgesetz – Handreichung für die Praxis, S. 386), liefe der Zweck 

der Regelung weitestgehend leer. Der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, mit dem 

Kulturgutschutzgesetz die Einfuhr von Raubgut und illegal aus dem Herkunftsland ver-

brachte Kulturgüter zu bekämpfen und deren Rückführung an den Herkunftsstaat zu 

unterstützen (vgl. Bt-Drs 18/7456 S. 91, 92; Fechner in Von der Decken u.a., Kultur-

gutschutzgesetz, 2021, § 30 Rn. 12), würde verfehlt, wenn bereits aufgeworfene Fra-

gen zum Herkunftsstaat und zum Zeitpunkt der Verbringung die Dokumentationspflicht 
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entfallen ließen. Insoweit kommt § 30 KGSG – entgegen der Auffassung des VG Karls-

ruhe (a.a.O. Rn. 57) – durchaus die Funktion einer Beweislastvorschrift zu (vgl.  

Fechner a.a.O. § 28 Rn. 126 und § 30 Rn. 11). Aus Sicht des vorliegend erkennenden 

Gerichts ist in Bezug auf die erforderlichen Unterlagen zu differenzieren. Wird entspre-

chend belegt, zu welchem Zeitpunkt das Kulturgut den Herkunftsstaat verlassen hat 

und hat dieser Staat zu diesem Zeitpunkt noch keine entsprechenden Bescheinigun-

gen eingeführt oder nicht jegliche Ausfuhr verboten, entfällt – insoweit zutreffend vom 

Verwaltungsgericht Karlsruhe – denklogisch eine weitere Dokumentationspflicht. Vo-

raussetzung hierfür ist jedoch der Nachweis, dass das Kulturgut vor Einführung solcher 

Bescheinigungen im Herkunftsstaat oder eines Ausfuhrverbots verlassen hat. Eine 

derartige differenzierte Auslegung bringt die Erfüllung des Gesetzeszwecks in ange-

messenes Verhältnis zu erfüllbaren Verpflichtungen des Einführenden von Kulturgut.  

 

Eine Dokumentation über die Herkunft der Münzen hat der Kläger weder bei Einfuhr 

noch bis zur mündlichen Verhandlung erbracht. Sein Vortrag, dass die Münzen der 

Sammlung ****** entstammen, ist in keiner Weise näher belegt, ebenso der Vortrag, 

dass die Münzen bereits lange Zeit zu dieser Sammlung gehörten. Dem steht die Ver-

balnote der Islamischen Republik Iran gegenüber. 

 

Aufgrund der fehlenden Nachweise über die Herkunft der Münzen und deren rechtmä-

ßiger Verbringung aus dem Herkunftsstaat bzw. zumindest in Bezug auf den Zeitpunkt, 

seit wann sich die Münzen jedenfalls nicht mehr auf dem Gebiet des heutigen Iran 

befanden, war die Sicherstellung somit rechtmäßig. 

 

2. Die Sicherstellung findet zudem in § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KGSG eine hinrei-

chende Rechtsgrundlage. Es besteht der hinreichende Verdacht, dass die Münzen 

entgegen einem Verbot nach § 28 KGSG eingeführt wurden. Nach § 28 KGSG ist die 

Einfuhr von Kulturgut verboten, wenn es von einem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat 

als nationales Kulturgut eingestuft oder definiert und unter Verstoß gegen dessen 

Rechtsvorschriften zum Schutz nationalen Kulturgutes aus dessen Hoheitsgebiet ver-

bracht worden ist. 
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a) Dem Kulturgutschutzgesetz lässt sich keine eigene Definition des hinreichenden 

Verdachts entnehmen. Ob zur Definition auf § 170 Strafprozessordnung zurückgegrif-

fen wird (so VG Karlsruhe a.a.O. Rn. 46) oder allgemein auf das Gefahrenabwehrrecht, 

z.B. in § 9 Abs. 2 Satz 1 BBodSchG, (vgl. Schäfer in Von der Decken u.a., Kulturgut-

schutzgesetz, 2021, § 33 Rn. 11) ist strittig. Die Regelungen zur Sicherstellung sind 

im Hinblick auf den verfolgten Gesetzeszweck und dem sich daraus ergebenden Prä-

ventions- und Restitutionsgedanken (vgl. BT-Drs. 18/7456 S. 1, 92 f.) dem Gefahren-

abwehrrecht zuzuordnen, so dass ein Rückgriff auf die strafprozessualen Begrifflich-

keiten nicht angezeigt ist (Schäfer a.a.O.). Dies kann jedoch letztlich dahinstehen, da 

vorliegend nach beiden Definitionsansätzen vom Vorliegen eines hinreichenden Ver-

dachts auszugehen ist. 

 

(1) Die Münzen stammen aus dem Reich der Sasaniden, Elymais und Persis und somit 

zumindest teilweise dem Gebiet des heutigen Iran. Sowohl die Islamische Republik 

Iran als auch die Staatliche Münzsammlung (in der E-Mail vom ** Mai 2019) gehen 

von einer Herkunft der Münzen aus dem Gebiet des heutigen Iran aus. Somit liegen 

jedenfalls hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte bezüglich der Herkunft der Münzen 

vor. Konkrete anderweitige Nachweise wurden gerade nicht vorgelegt.  

 

(2) Es besteht – aufgrund gesetzlicher Vermutung – der hinreichende Verdacht, dass 

die Münzen erst nach dem 26. April 2007 das Gebiet des Irans verlassen haben.  

 

Ein Nachweis bzw. konkrete tatsächliche Anhaltspunkte, zu welchem Zeitpunkt die 

Münzen das Gebiet verlassen haben, liegen zwar nicht vor. Vielmehr mag der klägeri-

sche Vortrag einerseits über die Verbreitung der Münzen bereits seit Jahrhunderten 

bzw. andererseits über den bereits langjährigen Besitz in der Sammlung ****** durch-

aus schlüssig und selbst nicht ohne weiteres zu widerlegen sein, einen Nachweis hier-

für hat er hingegen – trotz der Nachweispflicht gemäß § 30 KGSG (s.o.) – nicht er-

bracht.  
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Gemäß § 52 Abs. 2 KGSG besteht die widerlegliche gesetzliche Vermutung, dass Kul-

turgut nach dem Stichtag des 26. April 2007 aus dem Hoheitsgebiet des Vertragsstaats 

verbracht worden ist, wenn sich der Zeitpunkt nicht klären lässt. Diese Vermutung kann 

nur durch den Nachweis widerlegt werden, dass sich das Kulturgut schon vor diesem 

Tag im Bundesgebiet, im Binnenmarkt oder in einem Drittstaat befunden hat. Die Ab-

gabe einer Versicherung an Eides statt zur Erbringung des Nachweises ist zulässig 

gemäß § 27 Abs. 1 VwVfG sowie gemäß der Verwaltungsverfahrensgesetze der Län-

der; zuständig sind im Rahmen des behördlichen Vermittlungsverfahrens die in § 61 

Abs. 1 Nr. 7, § 62 Abs. 2 KGSG genannten Behörden, § 52 Abs. 2 KGSG. 

 

Diese Vermutungsregelung ist – wenn nicht bereits im Rahmen der teleologischen 

Auslegung der Sicherstellungsvorschriften – in analoger Anwendung heranzuziehen 

(a.A. VG Karlsruhe, a.a.O. Rn. 58 ff.), um dem Sicherstellungszwecke Geltung zu ver-

schaffen. Ist einerseits die Stichtagsregelung des 26. April 2007 auch im Rahmen des 

§ 33 KGSG von Bedeutung (vgl. Schäfer in Von der Decken u.a., Kulturgutschutzge-

setz, 2021, § 33 Rn. 24), stellt sich die Frage der Beweislastverteilung für den Fall der 

derzeitigen Ungeklärtheit in Bezug auf den Zeitpunkt der Ausfuhr aus dem Herkunfts-

staat. Wird nicht bereits systematisch die Nachweispflicht in § 30 KGSG zur teleologi-

schen Auslegung der Beweislast beim Einführenden herangezogen, ist die dann be-

stehende planwidrige Lücke durch die analoge Anwendung von § 52 Abs. 2 KGSG im 

Sinne der Erfüllung des Gesetzeszwecks geboten. Schließlich dient die Sicherstellung 

dazu, ein Rückgabeverfahren zu ermöglichen und zu vermeiden, dass Kulturgut dem 

Staat, der entsprechende Ansprüche hieran geltend gemacht hat, nicht (wieder) ver-

lustig geht. Wie der Beklagte zutreffend in der mündlichen Verhandlung betont hat, 

zielt die Sicherstellung darauf ab, einen Rückgabeanspruch abzusichern. Ist aber im 

Rückgabeverlangen eine Vermutungsregelung enthalten, ist es aus Gründen effektiver 

Gefahrenabwehr angemessen, die Vermutungsregelung bei der Anwendung von § 33 

KGSG heranzuziehen. Ansonsten könnte Kulturgut nicht sichergestellt werden, dass 

nach den Rückgabevorschriften aufgrund Vermutungsregelung rückgeführt werden 

müsste. Für eine effektive Gefahrenabwehr und Zweckerreichung der Sicherstellung 

33 

34 



M 30 K 19.6111 

 

- 15 -  

 

bedarf es eines weiteren Raums für die Sicherstellung von Kulturgut. Die Argumenta-

tion des Verwaltungsgerichts Karlsruhe (in Rn. 60), die Vermutungsregelung betreffe 

einen vollkommen anderen Sachverhalt, sie gehöre zum Kapitel der Rückgabeansprü-

che, während die Sicherstellung im Kapitel 4 des Kulturgutschutzgesetzes geregelt 

sei, welches das Instrumentarium staatlicher Eingriffsmöglichkeiten zur Unterbindung 

unrechtmäßigen Kulturgutverkehrs reglementiere, überzeugt das Gericht vorliegend 

nicht. Vielmehr wird vorliegend die Sicherstellung als geeignetes, erforderliches und 

angemessenes Sicherungsinstrument während der Klärung und Durchführung eines 

Rückgabeverfahrens und gerade nicht unabhängig von Rückgabeansprüchen verstan-

den.  

 

Der klägerische Vortrag, dass die Münzen aus einer Sammlung Agharis stammen sol-

len, der diese bereits in den 60er Jahren begonnen, in den 2000er Jahren abgeschlos-

sen und 2011 publiziert habe, hat der Kläger in keiner Weise näher belegt und reicht 

nicht aus, diese Vermutungsregelung zu widerlegen bzw. hinreichend die Dokumenta-

tionspflicht zu erfüllen, dass es keines Rückgriffs auf diese Vermutungsregelung be-

dürfte. Auch der Hinweis auf Lagerungspatina auf den Münzen reicht insoweit nicht. 

Korrespondierend mit der Nachweispflicht in § 30 KGSG (s.o.) geht dies zu Lasten des 

Klägers. 

 

(3) Damit liegen für einen hinreichenden Verdacht ausreichend konkrete und durchaus 

belastbare Tatsachen – insbesondere in Form der gesetzlichen Vermutung – vor und 

ist zum maßgeblichen Zeitpunkt als wahrscheinlich anzunehmen, dass die Münzen 

entgegen des Verbots nach § 28 in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wur-

den. In Anwendung strafprozessualer Nomenklatur besteht jedenfalls mehr als die 

bloße Möglichkeit eines Einfuhrverbots und ist vielmehr angesichts der Regelung in 

§ 52 Abs. 2 KGSG zum derzeit maßgeblichen Zeitpunkt mangels entsprechender 

Nachweise durchaus wahrscheinlich, dass das Rückgabeverlangen begründet ist.  

 

(4) Soweit der Kläger auf die Sorgfaltspflichten in §§ 41 ff. KGSG verweist sowie die 

Darstellung in der Handreichung für die Praxis der Beauftragten der Bundesregierung 
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für Kultur und Medien, S. 365 ff., so verkennt er, dass sich diese nicht auf die Einfuhr 

von Kulturgut in die Bundesrepublik Deutschland beziehen, sondern auf die Sorgfalts-

pflichten für das In-Verkehr-Bringen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Hier 

ist zu differenzieren.  

 

(5) Wie bereits im Rahmen im Rahmen der Dokumentationspflicht dargestellt, vermag 

sich auch über eine Anwendung von § 32 KGSG keine anderweitige Lösung der vor-

liegenden Konstellation ergeben.  

 

Das Gericht verkennt dabei nicht, dass die Regelung des § 32 KGSG nur schwer in 

einen systematisch stimmigen Zusammenhang mit den Sicherstellungsvorschriften 

gebracht werden kann (vgl. Fechner in von der Decken u.a., Kulturgutschutzgesetz, 

2021, § 28 Rn. 70f, 84). Damit es nicht zu einem Wertungswiderspruch zwischen den 

beiden Normen komme, müsse die strenge Regelung des § 32 Abs. 2 KGSG auch auf 

die verbotene Einfuhr nach § 28 KGSG angewendet werden (Fechner, a.a.O. § 28 

Rn. 84). § 28 KGSG knüpfe an § 32 KGSG an (Bt-Drs. 18/7456, S. 90). Die Handrei-

chung für die Praxis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hin-

gegen formuliert, der Verstoß gegen das Einfuhrverbot des § 28 KGSG führe zur Un-

rechtmäßigkeit der Einfuhr; unrechtmäßig eingeführt sei darüber hinaus aber nur sol-

ches Kulturgut, das nach den in dieser Vorschrift genannten Stichtagen illegal ausge-

führt wurde (S. 368). Danach gäbe es Fälle verbotener Einfuhr, die keine unrechtmä-

ßige Einfuhr darstellten. Das Gericht schließt sich diesem Gedanken folgend gerade 

nicht der Auffassung (vgl. Fechner a.a.O.) an, die verbotene Einfuhr nach § 28 KGSG 

sei als Teilmenge von § 32 KGSG anzusehen. Ebenso wenig überzeugt, dass § 32 

KGSG im Zusammenhang mit Rückgabeansprüchen zu sehen wäre, während § 28 

KGSG die Grundlage für die Anknüpfung strafrechtlicher Folgen schaffe (so aber 

Fechner a.a.O. § 28 Rn. 70). Vielmehr bedarf es einer teleologischen Reduktion des  

§ 32 Abs. 2 KGSG insoweit, als eine nicht eindeutige Zuordnung eines Kulturguts bei 

Einfuhr nicht bereits zum Wegfall eines hinreichenden Verdachts einer nach § 28 

KGSG verbotenen Einfuhr führt. Im Rahmen der Sicherstellungsvoraussetzungen ist 

§ 32 KGSG außer Betracht zu lassen. Schließlich verweist § 33 KGSG auch nicht auf 
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die Regelungen in § 32 KGSG, sondern nur auf § 28 KGSG, der nicht durch § 32 

KGSG näher definiert wird, sondern nur als ergänzende Vorschrift in Bezug auf die 

Folgen eines Einfuhrverbots verstanden werden kann. So scheint mit der Unrechtmä-

ßigkeit der Einfuhr eine weitere Begrifflichkeit im KGSG verortet worden zu sein, die 

jedoch tatbestandlich nicht im Rahmen der Sicherstellung nach § 33 KGSG Relevanz 

entfaltet, sondern eher systematisch bei den Ordnungswidrigkeits- und Strafvorschrif-

ten zu verorten sein dürfte. 

 

3. Die Sicherstellung ist derzeit auch nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 7 KGSG aufzuheben. 

Der hinreichende Verdacht, dass das Kulturgut entgegen eines Verbots nach § 28 

KGSG eingeführt wurde – der Begriff „unrechtmäßig“ in § 35 Abs. 1 Nr. 7 KGSG dürfte 

insoweit in Bezug auf § 28 KGSG zu verstehen sein und nicht auf § 32 KGSG (vgl. 

oben) –, besteht zum derzeit maßgeblichen Zeitpunkt fort (s.o.).  

 

Insoweit kann dahinstehen, welchen Regelungsinhalt § 35 Abs. 2 KGSG tatsächlich 

im Zusammenhang mit § 35 Abs. 1 Nr. 7 KGSG entfalten soll. Danach könne u.a. für 

den – vorliegenden – Fall, dass ein Mitgliedstaat oder Vertragsstaat ein Rückgabeer-

suchen bereits gestellt hat, die Sicherstellung nur mit Zustimmung dieses Staats auf-

gehoben werden, es sei denn, der Anlass der Sicherstellung sei zwischenzeitlich ent-

fallen. Nach Auffassung des Beklagten und Gesetzgebers begründe dies ein materiel-

les Mitspracherecht des betroffenen Mitglieds- oder Vertragsstaats mit der prozessu-

alen Folge einer notwendigen Beiladung gemäß § 65 Abs. 2 VwGO (Bt-Drs. 18/7456, 

94). Hiergegen spricht insbesondere, dass § 32 Abs. 2 KGSG zwar zunächst ein Zu-

stimmungserfordernis des Mitglieds- oder Vertragsstaates postuliert, im letzten Halb-

satz dieses Erfordernis aber gänzlich relativiert. Auch ist unter Verhältnismäßigkeits-

gesichtspunkten zu beachten, dass die Aufhebung der Sicherstellung niemals allein 

von der Zustimmung des jeweils Begünstigten abhängig gemacht werden darf und der 

letzte Halbsatz genau diesen Umstand berücksichtigten möchte. Daher spricht mehr 

dafür, in Fällen wie dem vorliegenden von der Möglichkeit einer einfachen Beiladung 

auszugehen. Ob sich aus dieser Regelung tatsächlich eine notwendige Beiladung 

ergibt, kann vorliegend jedoch dahinstehen, da die Klage ohne Erfolg bleibt und eine 
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Entscheidung der Aufrechterhaltung der Sicherstellung nicht in die Rechte der Islami-

schen Republik Iran eingreifen kann. 

  

4. Die Sicherstellung – entgegen der klägerischen Ausführungen eine gebundene Ent-

scheidung ohne Ermessensspielraum der Behörde – begegnet derzeit zudem keinen 

Bedenken im Hinblick auf ihre Verhältnismäßigkeit.  

 

Es dient einem legitimen Zweck, die Münzen sicherzustellen, bis über das Rückgabe-

verlangen des Iran entschieden wurde, und ist geeignet, aber auch erforderlich, um 

sicherzustellen, dass die Münzen etwaig an den Iran zurückgegeben werden können. 

Dem liegt übergeordnet der legitime Zweck zugrunde, die Einfuhr von Kulturgut zu 

verhindern, das illegal aus einem Vertragsstaat geschafft wurde (vgl. Fechner, a.a.O. 

§ 28 Rn. 73).  

 

Die (einstweilige) Sicherstellung ist dabei auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Ins-

besondere stellt die Sicherstellung keine dauerhafte Maßnahme dar, wenngleich sie 

für ihre Dauer einen Eingriff in Art. 14 GG begründet. Allerdings vermag das Gericht 

nicht nachzuvollziehen, weshalb der Beklagte die Auffassung vertritt, zunächst müsse 

über die Sicherstellung entschieden werden, bevor das Rückgabeverfahren durchge-

führt werde. Dies konterkariert gerade Sinn und Zweck. Um der weiteren Verhältnis-

mäßigkeit der andauernden Sicherstellung Genüge zu tun, müsste das Rückgabever-

fahren nun zügig betrieben werden. Ansonsten stellt sich nach gewissem Zeitablauf 

der Untätigkeit im Rückgabeverfahren durchaus die Frage, ab wann eine andauernde 

Sicherstellung unverhältnismäßig wird. 

 

Der Einführende von Kulturgut muss jedoch damit rechnen, einer Sicherstellung von 

Kulturgut ausgesetzt zu sein, wenn er bei Einfuhr die notwendigen Unterlagen nicht 

bereithält. Dass die vom Kläger zitierte Handreichung für die Praxis insoweit missver-

ständlich formuliert sein mag, kann das Gericht nachvollziehen, vermag jedoch nicht 

auf die Rechtmäßigkeit der vorliegenden Sicherstellung durchzuschlagen. Über die 

Möglichkeit der Widerlegung der Vermutungsregelung in § 52 Abs. 2 KGSG einerseits 
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sowie die Vorschriften über Entschädigung, vgl. §§ 66 ff. KGSG, andererseits ist die 

Beeinträchtigung der Rechte des Kulturgut in die Bundesrepublik Deutschland Einfüh-

renden verhältnismäßig. 

 

Die Klage ist daher zum derzeit maßgeblichen Zeitpunkt unbegründet und mit der Kos-

tenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die vorläufige Vollstreckbarkeit bezüg-

lich der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Aufgrund grundsätzlicher Bedeutung der sich im vorliegenden Verfahren stellenden 

Rechtsfragen ist die Berufung nach § 124a Abs. 1 Satz 1, § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO 

zuzulassen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Frage der Anwendbarkeit von  

§ 52 Abs. 2 KGSG im Rahmen des § 33 KGSG bzw. des Regelungsgehalts und der 

Anwendbarkeit des § 32 KGSG im Gefüge der Sicherstellungsvoraussetzungen.  

 
 

 
Rechtsmittelbelehrung: 

 
 

Nach §§ 124 und 124a Abs. 1 VwGO kann die Berufung innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,  
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
 

eingelegt werden. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Sie ist spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht 
zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

 
einzureichen. Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, sowie die im Einzel-
nen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). 
 
Über die Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. 
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Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, 
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch 
beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben 
Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum 
Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen 
und Organisationen. 
 

 

 

**** ****** ********* 
 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf EUR 1751,20 festgesetzt 
(§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz -GKG-). 

 
 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus den in der Rechnung vom 4. August 2019 angegebenen Kauf-
beträgen für die Münzen in Umrechnung in Euro zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung: 

 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwerde 
zugelassen wurde. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in 
der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht München, 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
einzulegen.  
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

 
 
 
**** ****** ********* 

 

 
* 


